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schiffbaren Flüssen verläuft die S. 
in der Regel in der Mitte der 
Hauptfahrrinne oder des Talweges 
(Linie der größten Wassertiefe). 
Bei nicht schiffbaren Flüssen ver
läuft die S. gewöhnlich in der Fluß
mitte oder in der Mitte des Haupt- 

- flußbettes. Die heute existierenden 
S. sind auf gewohnheitsrechtlicher 
oder vertraglicher Basis zustande 
gekommen. Nachbarstaaten legen 
den Verlauf ihrer S. in der Regel in 
vertraglicher Form fest. Die Be
stimmung der Seegrenzen unter
liegt der innerstaatlichen Gesetzge
bung des Küstenstaates. Sie ent
sprechen den äußeren Grenzen der 
Territorialgewässer eines Staates. 
Nach der allgemeinen Staatenpra
xis legen die Staaten die Breite 
ihrer Territorialgewässer zwischen 
3 und 12 Seemeilen fest. Die 
äußere Grenze der Territorialge
wässer der DDR in der Ostsee wird 
durch eine Linie gebildet, die 
14 Bestimmungspunkte miteinan
der verbindet. Der Abständ dieser 
mit exakten Koordinaten gekenn
zeichneten Punkte beträgt maximal 
12 Seemeilen, gemessen von der 
Grundlinie (Zweite Durchfüh
rungsverordnung zum Gesetz über 
die Staatsgrenze der Deutschen 
Demokratischen Republik vom 
20.12. 1984). Es entspricht dem ge
genwärtigen Stand des Völker
rechts und der Rechtsauffassung 
der Mehrheit der Staaten, die u. a. 
auch in der von der III. UN-See- 
rechtskonferenz erarbeiteten und 
1982 verabschiedeten Konvention 
zum Ausdruck kommt, daß die 
Breite der Territorialgewässer nicht 
mehr als 12 Seemeilen betragen 
darf. Die vertragliche Festlegung 
des Grenzverlaufs zwischen Nach
barstaaten und seine Eintragung in 
eine kleinmaßstabige Karte wird als 
Grenzdelimitation bezeichnet. Auf 
ihrer Grundlage erfolgt die Markie
rung im Gelände durch 
Grenzpfähle, -steine usw. Dieser 
Vorgang heißt Grenzdemarkation. 
Im Interesse des Schutzes ihrer S.

legen die Staaten durch innerstaat
liche Gesetzgebung ein spezielles 
Grenzregime fest, das die Verhält
nisse an den S. und den Verkehr 
über sie regelt. In der DDR ge
schieht das insbesondere durch das 
—> Gesetz über die Staatsgrenze der 
Deutschen Demokratischen Republik 
(Grenzgesetz) vom 25.3. 1982, die 
Durchführungsverordnung zum 
Grenzgesetz (Grenzverordnung) 
vom 25. 3. 1982 und die Anord
nung über die Ordnung in den 
Grenzgebieten und den Seegewäs
sern der Deutschen Demokrati
schen Republik (Grenzordnung) 
vom 25. 3. 1982, sämtlich in Kraft 
getreten am 1. 5. 1982. Die S. ist 
Grenze der Gebietshoheit eines 
Staates. Aus dem alle Staaten ver
pflichtenden Grundsatz der territo
rialen —* Integrität des Staates er
gibt sich die Unantastbarkeit der S. 
Ein friedliches Neben- und Mitein
anderleben der Staaten erfordert 
zwingend die allseitige Respektie
rung der S. (—> Gervaltverbot). Das 
Internationale Militärtribunal in 
Nürnberg har deshalb den Angriff 
auf die Grenze eines Staates, ihre 
Verletzung zu einem der schwer
sten Völkerrechtsdelikte erklärt. 
Die Methode der Grenzverletzun
gen zur Vorbereitung einer Ag
gression ist wiederholt vom deut
schen Imperialismus, insbesondere 
auch bei der Auslösung des zwei
ten Weltkrieges, angewandt wor
den. Ausgehend von der Tatsache, 
daß die Sicherung eines dauerhaf
ten Friedens die Gewährleistung 
der Unantastbarkeit der S. erfor
dert, werden entsprechende Festle
gungen im geltenden Völkerrecht 
getroffen (vgl. UNO-Charta, Art. 1 
und 2). Die Deklaration über die 
Prinzipien des Völkerrechts betref
fend die freundschaftlichen Bezie
hungen und die Zusammenarbeit 
zwischen den Staaten vom 24. 10. 
1970 bekräftigt als Grundprinzip 
des Völkerrechts die Pflicht, daß 
»sich alle Staaten in ihren interna
tionalen Beziehungen der Andro-


